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Depotleistungen 
Depotentgelt  Preis in € 
Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren 
(Mindestpreis) 

20,00*, mind. 4,00 je Wertpapierart* 

Ggf. Pauschalpreis bei Depotauflösung im laufenden 
Jahr/Belastung 

5,00 je angefangenem Quartal/nach Auflösung 

Abrechnung und Belastung jährlich auf Basis des Bestandes am Jahresende 

Details zum Depotpreis 0,205 %* des Kurswertes am Jahresende je Posten 
(bei Renten vom Nennwert, wenn dieser den Kurswert 
übersteigt) 
bzw. 9,50 je Posten*, bei dem kein Kurswert festgestellt wird 

Sonderleistungen im Auftrag des Kunden  

Duplikaterstellung1) 
Bestätigung, Bescheinigungen u. ä. 

1,00 je Posten, mind. 9,50, nicht bei geringem Aufwand 

Umfangreiche manuelle Nacherstellung von 
Steuerbescheinigungen oder Erträgnisübersichten auf 
Wunsch des Kunden 

50,00 

Depotübertragung nur fremde Kosten2) 
Antrag auf Quellensteuerrückerstattung – je 
Antragsverfahren 

nur fremde Kosten2) 

������

�

�

�

    1)
�soweit durch den Kunden zu vertretende Umstände verursacht�

    2)
�Die Höhe erfragen Sie je Auftrag bei Ihrem Kundenberater.  
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Ersatz von Aufwendungen 

- Porto 
- Aufwendungsersatz 

3,00 € 

Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
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Transaktionsleistungen 
Preise für den An- und Verkauf von Wertpapieren 
Vertriebsweg/Auftrags- 
erteilung über 

Geschäftsstelle/Bera
ter 

Telefon-Nr.: 
03901 699-699 

Online: 
www.spaw.de 

inländische Börsen 
- Aktien, Zertifikate, Options- 
 scheine, Genussscheine 
- Festverzinsliche Wertpapiere 
- Variabel verzinsliche Wertpapiere 
- Anleihen jeder Art 

0,90 % vom Kurswert, 
Mindestentgelt 27,50 € pro Transaktion 

0,80 % vom Kurswert,  
Mindestentgelt 15,00 
€ pro Transaktion 

ausländische Börsen 
- Aktien, Zertifikate, Optionsscheine,    
   Genussscheine 
- Festverzinsliche Wertpapiere 
- Variabel verzinsliche Wertpapiere 
- Anleihen jeder Art 

130,00 € 130,00 € 

in- und ausländische Börsen 
- Bezugsrechte 
- Teilrechte 

9,50 € 9,50 € 

Ausübung von Bezugsrechten (Bezug von Aktien),  
Umtausch-/Rückkaufsangebot; 
Einlösung von Zertifikaten und anderen 
Finanzinstrumenten; 
Optionsscheinausübung 

Transaktionspreis 0,90 % vom Kurswert 
des bezogenen Wertpapiers, 
Mindestpreis 27,50 € 

Transaktionspreis  
0,80 % vom Kurswert 
des bezogenen Wert-
papiers, 
Mindestpreis 15,00 € 

Erwerb und Rückgabe von Investmentfonds Geschäftsstelle/Berater Telefon-Nr.: 
03901 699-699 

Online: 
www.spaw.de 

außer- 
börslich 

organisationseigene Anbieter1)  
zum jeweils gültigen Ausgabepreis 

 organisationsfremde Anbieter2) zum jeweils gültigen Rücknahmepreis 

über 
Börse 

organisationseigene Anbieter1) 0,90 % vom Kurswert, 
Mindestentgelt 27,50 € pro  
Transaktion 

0,80 % vom Kurswert,  
Mindestentgelt 15,00 € pro 
Transaktion  organisationsfremde Anbieter2) 

Wertpapier
-Sparplan 

in sonstigen Investmentfonds zum jeweils gültigen Ausgabepreis [bei Abruf über die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft] 

Limite Erteilung 
Änderung 
Verlängerung 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Fremdkosten in- und ausländischer Börsen und 
sonstiger Handelsplätze 

Am jeweiligen Handelsplatz fallen unterschiedliche Gebühren, 
Kosten oder Steuern an. Je nach Börse und/oder Wertpapierart 
können insbesondere beim Handelsplatzentgelt (Maklercourtage) 
unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch 
Pauschalpreise gelten. Genaue Informationen zur Höhe der 
Fremdkosten für ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie 
gerne bei Ihrem Wertpapierberater erfragen. 

Umlagegebühr Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt, als der 
Kundenbestand verbucht ist, fällt eine Umlagegebühr an. Der 
Betrag ist lagerstellenabhängig. 

     

      1)
�z. B. Investmentfonds der DekaBank �

      2)
�auch Kooperationspartner der DekaBank                                                                                                                S�����������	�
�
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I) Auftragsdaten 
       

Produkt: 
 

   Muster-Aktie   

Art des Geschäfts: 
 

   Kauf Kommissionsgeschäft 

Anzahl Aktien: 
 

   100   

Kurs Vortag (Schlusskurs): 
 

   100,00 EUR   

Kurswert:    10.000,00 EUR   
 

      

 

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen)  
       

Einstiegskosten (einmalig)       
 Dienstleistungskosten����

 

  100,00 EUR�  0,90 % �

 Produktkosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 % �

 Fremdwährungskosten 
 

  0,00 EUR  0,00 % �

      �
Laufende Kosten (p. a.)      �
 Dienstleistungskosten��

 

  20,50 EUR�  0,205 %�

 Produktkosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 % �

 Fremdwährungskosten 
 

  0,00 EUR  0,00 %�

      �
Ausstiegskosten      �
 Dienstleistungskosten���  

 

  100,00 EUR�  1,00 % �

 Produktkosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 % �

 Fremdwährungskosten 
 

  0,00 EUR  0,00 % �
�
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III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren 
       

 Dienstleistungskosten���  
 

  302,50 EUR�  0,61 % p.a.�

 Produktkosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�

 Fremdwährungskosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�

 Gesamtkosten 
 

  302,50 EUR�  0,61 % p.a.�

 davon Zuwendung an die Sparkasse (Bestandteil der Dienst-
leistungskosten) 

0,00 EUR  0,00 % p.a.�

Erläuterung: 
Bei einer Haltedauer von 5 Jahren fallen 302,50 EUR an Kosten und Gebühren an. 
Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt 5 Jahre gehalten wird. Die tatsächlichen Kosten können z. B. in Abhängigkeit der Haltedauer 
sowie der Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahle sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
 

 

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite  
 
 

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommenen Haltedauer wie folgt: 
 

  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

 Einstiegskosten 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Dienstleistungskosten lfd. Kosten p.a.���� 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 
 Ausstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 1,00 %�
 Einstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
Produktkosten lfd. Kosten p.a. 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
 Ausstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
Fremdwährungskosten 
 

 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�

Gesamtkosten 
 

 1,21 %� 0,21 %� 0,21 %� 0,21 %� 1,21 %�
Erläuterung:       
Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt 
entnommen werden, als auch Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden: 

�� Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d. h. die Kosten für den Erwerb des Produkts. 
�� Im letzten Jahr machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d. h. die Kosten für die Veräußerung des Produkts. 

�� Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an. 
Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussage über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert 
werden kann. 
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I) Auftragsdaten 
       

Produkt: 
 

   Muster-Anleihe   

Art des Geschäfts: 
 

   Kauf Kommissionsgeschäft 

Nominal: 
 

   100   

Kurs Vortag (Schlusskurs): 
 

   100,00 %   

Kurswert:    10.000,00 EUR   
 

      

 

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen)  
       

Einstiegskosten (einmalig)       
 Dienstleistungskosten���

 

  100,00 EUR�  1,00 % �

 Produktkosten� 
 

  0,00 EUR�  0,00 % �

 Fremdwährungskosten 
 

  0,00 EUR  0,00 %�

      �
Laufende Kosten (p. a.)      �
 Dienstleistungskosten��

 

  20,50 EUR�  0,205 %  �

 Produktkosten� 
 

  0,00 EUR�  0,00 %�

 Fremdwährungskosten 
 

  0,00 EUR  0,00 %�

      �
Ausstiegskosten      �
 Dienstleistungskosten��  

 

  100,00 EUR�  1,00 %�

 Produktkosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 %�

 Fremdwährungskosten 
 

  0,00 EUR  0,00 %�
�

����������	
����	�����������������������
����������������������������������������������������������������������
������
������	
������ �� �!������������"#��

���$�����������%����������
�&�����������������'����������������������� �

�����������$���)����
���(���(���������������������(����������"�)��������
����*���������
������(����������������
���� �
�

 

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren 
       

 Dienstleistungskosten��  
 

  302,50 EUR�  0,61 % p.a.�

 Produktkosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�

 Fremdwährungskosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�

 Gesamtkosten 
 

  302,50 EUR�  0,61 % p.a.�

 davon Zuwendung an die Sparkasse (Bestandteil der Dienst-
leistungskosten) 

0,00 EUR  0,00 % p.a.�

Erläuterung: 
Bei einer Haltedauer von 5 Jahren fallen 302,50 EUR an Kosten und Gebühren an. 
Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt 5 Jahre gehalten wird. Die tatsächlichen Kosten können z. B. in Abhängigkeit der Haltedauer 
sowie der Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahle sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
 

 

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite  
 
 

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommenen Haltedauer wie folgt: 
 

  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

 Einstiegskosten 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Dienstleistungskosten lfd. Kosten p.a.���� 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 
 Ausstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 1,00 %�
 Einstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
Produktkosten lfd. Kosten p.a. 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
 Ausstiegskosten 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�
Fremdwährungskosten 
 

 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %� 0,00 %�

Gesamtkosten 
 

 1,21 %� 0,21 %� 0,21 %� 0,21 %� 1,21 %�
Erläuterung:       
Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt 
entnommen werden, als auch Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden: 

�� Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d. h. die Kosten für den Erwerb des Produkts. 

�� Im letzten Jahr machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d. h. die Kosten für die Veräußerung des Produkts. 

�� Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an. 
Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussage über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert 
werden kann. 
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I) Auftragsdaten 
       

Produkt: 
 

   Muster-Aktie   

Art des Geschäfts: 
 

   Verkauf Kommissionsgeschäft 

Anzahl Aktien: 
 

   200   

Kurs Vortag (Schlusskurs): 
 

   50,00 EUR   

Kurswert:    10.000,00 EUR   
 

      

 

II) Aufstellung der Kostenpositionen 
       
 

Ausstiegskosten (einmalig bei Verkauf)     �

 Dienstleistungskosten�����  
 

  100,00 EUR�  1,00 %�

 Produktkosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 % �

 Fremdwährungskosten 
 

  0,00 EUR  0,00 %�
���(����4���������
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III) Kostenzusammenfassung  
       

 Dienstleistungskosten��  
 

  100,00 EUR�  1,00 % p.a.�

 Produktkosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�

 Fremdwährungskosten 
 

  0,00 EUR�  0,00 % p.a.�

 Gesamtkosten 
 

  100,00 EUR�  1,00 % p.a.�
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I) Auftragsdaten                 
Produkt:  Muster-Fonds     
Art des Geschäfts:   Kauf  Kommissionsgeschäft  
Ausgabeaufschlag (vom Ausgabepreis):  3,614 %    
Abrechnungsbetrag   10.000,00 EUR    
   5     
                

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen)          
Einstiegskosten (einmalig)        
 Dienstleistungskosten1 361,40 EUR  3,61%  
 davon Zuwendungen an die Sparkasse 361,40 EUR  3,61%  
 Produktkosten 0,00 EUR  0,00%  
 Fremdwährungskosten 0,00 EUR  0,00%  
 
Laufende Kosten (p.a.)        
 Dienstleistungskosten1,2 62,72 EUR  0,63%  
 davon Zuwendungen an die Sparkasse 42,22 EUR  0,42%  
 Produktkosten 125,49 EUR  1,25%  
 Fremdwährungskosten 0,00 EUR  0,00%  
 
Ausstiegskosten        
 Dienstleistungskosten 0,00 EUR  0,00%  
 davon Zuwendungen an die Sparkasse 0,00 EUR  0,00%  
 Produktkosten 0,00 EUR  0,00%  
 Fremdwährungskosten 0,00 EUR  0,00%          
���������	�����������	�� 
������������������������������������������������������	��������������	� ��������������������	�����!         
                

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren           
  Dienstleistungskosten  675,00 EUR = 1,35% p.a. 

 Produktkosten  627,45 EUR = 1,25% p.a. 

 Fremdwährungskosten  0,00 EUR  0,00% p.a. 

 Gesamtkosten   1.302,45 EUR = 2,60% p.a. 

 davon Zuwendungen an die Sparkasse (Bestandteil der Dienstleistungskosten) 572,50 EUR  1,15% p.a.         
 
Erläuterung:         
Bei einer Haltedauer von 5 Jahren fallen 1.302,45 EUR an Kosten und Gebühren an.      
Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt 5 Jahre gehalten wird. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer sowie der 
Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.          
                

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite              
Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommen Haltdauer von 5 Jahren wie folgt:    
     1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4.Jahr 5. Jahr  

Dienstleistungskosten 
Einstiegskosten 3,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
lfd. Kosten p.a.3 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63%  
Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Produktkosten 

Einstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
lfd. Kosten p.a. 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%  
Ausstiegskosten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

Fremdwährungskosten  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Gesamtkosten   5,50% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88%  
                
Erläuterungen:        
Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt entnommen 
werden, als auch Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden: 
• Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Produkts. 
• Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an. 
Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert werden 
kann. 
3In den lfd. Kosten p. a. ist ein jährliches Depotentgelt in Höhe von 20,50 EUR enthalten. Das Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom Depotbestand erhoben, d.h. 
sofern weitere Produkte im Depot gebucht sind und höhere Depotvolumen erreicht werden, kann sich das Depotentgelt erhöhen. Etwaige Mindestentgelte (z. B. 
bei den Depotgebühren) sind in der beispielhaften Darstellung nicht berücksichtigt 
Hinweis:        
Bei diesem Muster-Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. 
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I) Auftragsdaten  

       

                

Produkt: Muster-Zertifikat 
   

 
Art des Geschäfts:   Kauf Kommissionsgeschäft Zeichnungsphase 
Nominal   10.000,00  EUR    
Kurs   100,00 %    
Kurswert   10.000,00 EUR            

                

II) Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen (Zuwendungen und Margen) 
 

        

 
Einstiegskosten (einmalig)       

 Dienstleistungskosten1 100,00 EUR  1,00%  

     davon Zuwendung an Sparkasse 100,00 EUR   1,00%  

 Produktkosten1 60,00 EUR  0,60%  

  Fremdwährungskosten 0,00 EUR   0,00%           

 
Laufende Kosten (p.a.)        

 Dienstleistungskosten2 20,50 EUR  0,21%  

 davon Zuwendung an die Sparkasse 0,00 EUR  0,00%  

 Produktkosten 0,00 EUR  0,00%  

  Fremdwährungskosten 0,00 EUR   0,00%           

 
Ausstiegskosten (Rückgabe an Emittenten)       

 Dienstleistungskosten 0,00 EUR  0,00%  

 Produktkosten 0,00 EUR  0,00%  

  Fremdwährungskosten 0,00 EUR   0,00%           
 

1auf den Kurswert        
2Die Dienstleistungskosten (Depotentgelt) werden abhängig von der Höhe des Depotbestandes 
erhoben.              

                

III) Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer bis Fälligkeit (Laufzeit 2 Jahre)         

 
Dienstleistungskosten   141,00 EUR = 0,71% p.a. 
Produktkosten   60,00 EUR = 0,30% p.a. 
Fremdwährungskosten     0,00 EUR = 0,00% p.a. 
Gesamtkosten   201,00 EUR = 1,01% p.a. 
davon Zuwendung an die Sparkasse (Bestandteil der Dienstleistungskosten) 100,00 EUR = 0,50% p.a.         
 
Erläuterung:         
Bei einer Haltedauer bis zur Endfälligkeit fallen 201,00 EUR an Kosten und Gebühren an.      

Die Berechnung beruht auf der Annahme, dass das Produkt über die gesamte empfohlene Haltedauer gehalten wird. 
Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer sowie der Wertentwicklung des Produkts variieren. Die Zahlen sind Schätzungen und 
können in der Zukunft anders ausfallen.         

                

IV) Auswirkungen der Kosten auf die Rendite 
     

        

Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage während der angenommen Haltdauer wie folgt:             

    1. Jahr 2. Jahr     

Dienstleistungskosten 
Einstiegskosten 1,00% 0,00%     

lfd. Kosten p.a.3 0,21% 0,21%     

Ausstiegskosten 0,00% 0,00%             

            

Produktkosten 
Einstiegskosten 0,60% 0,00%     

lfd. Kosten p.a. 0,00% 0,00%     

Ausstiegskosten 0,00% 0,00%     

            

Fremdwährungskosten  0,00% 0,00%     

            

Gesamtkosten  1,81% 0,21%             

            

Erläuterungen:        

Die obige Tabelle zeigt die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite. Hierbei werden sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem Produkt entnommen 
werden, als auch Kosten, die von der Sparkasse in Rechnung gestellt werden: 
• Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Produkts. 
• Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an.  
Die Darstellung beschränkt sich auf die Auswirkungen der Kosten und enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite, da diese nicht prognostiziert 
werden kann. 
3Jährliches Depotentgelt in Höhe von 20,50 EUR. Umrechnung in % auf Basis des Anlagebetrages. Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom Depotbestand 
erhoben, d.h. sofern weitere Produkte im Depot gebucht sind, und höhere Depotvolumen erreicht werden,  
kann sich das Depotentgelt erhöhen. Eventuelle Mindestentgelte (z. B. bei den Depotgebühren) sind in der beispielhaften Darstellung nicht berücksichtigt. 
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1. Leistungsangebot 
Die Sparkasse bietet für bestimmte Wertpapiere 
(„ansparplanfähige Anlagen“) die Möglichkeit an, Wertpapier-
Sparpläne abzuschließen. 
Der Kunde beauftragt die Sparkasse, Anteile in ansparplan-
fähigen Anlagen in zeitlich wiederkehrenden Abständen 
(Sparperiode) zum vereinbarten Ausführungstermin zu einem 
im Vorhinein vereinbarten Gegenwert (Sparrate) zu erwerben. 
Die Anlage kann nur in Verbindung mit einem bei der Sparkasse 
geführten Depot erfolgen. 
 

2. Zuführung zum Depot 
2.1 Ansparung 
Die erworbenen Anteile und gegebenenfalls Bruchteile von 
Anteilen der ansparplanfähigen Anlage werden dem Depot des 
Kunden gutgeschrieben. Anteilsbruchteile werden bis zu vier 
Dezimalstellen errechnet und kaufmännisch gerundet. 
 

2.2 Zahlungsmodalitäten 
Die Sparkasse wird die vereinbarte Sparrate dem vom Kunden 
angegebenen Verrechnungskonto zum vereinbarten 
Ausführungstermin gemäß den Abwicklungsmodalitäten der 
ansparplanfähigen Anlage belasten. 
Diese wird durch Lastschrift eingezogen, wenn das Konto bei 
einem Drittinstitut geführt wird. 
Der Kunde ist verpflichtet, zu jedem Ausführungstermin für eine 
ausreichende Deckung (Guthaben oder Verfügungsrahmen) auf 
dem Verrechnungskonto zu sorgen. Sollte nicht genügend 
Deckung auf dem Verrechnungskonto vorhanden sein, ist die 
Sparkasse berechtigt, den Ausführungstermin unberücksichtigt 
zu lassen (Aussetzung oder Rückabwicklung). 
 

2.3 Umgang mit Ausschüttungen/Erträgen 
Soweit die ansparplanfähigen Anlagen ausschütten und keine 
Vereinbarung zur Wiederanlage getroffen wurde, werden die 
nach Abzug etwaiger einzubehaltender Steuern und Abgaben 
verbleibenden Ausschüttungen dem vom Kunden angegebenen 
Verrechnungskonto gutgeschrieben. Für Bruchteile erfolgt eine 
anteilige Gutschrift der Erträge. Im Rahmen eines Wertpapier-
Sparplans kann der Kunde mit der Sparkasse auch die 
Wiederanlage der Erträge, die nach Abzug etwaiger einzu-
behaltender Steuern und Abgaben verbleiben, vereinbaren. 
Exchange Traded Funds (ETFs) sind hiervon ausgenommen. 
 

2.4 Börsengehandelte Wertpapiere 
Für Sparpläne in börsengehandelten Wertpapieren gelten die 
diesbezüglichen Ausführungsgrundsätze mit der  
Einschränkung, dass der Kunde keine Weisung erteilen kann. 
 

3. Entnahmen aus dem Depot 
3.1 Verkauf/Teilverkauf 
Der Kunde kann der Sparkasse den Auftrag erteilen, die bereits 
angesparten Anteile teilweise oder vollständig zu verkaufen. 
Den Verkaufserlös wird die Sparkasse nach Abzug etwaiger 
einzubehaltender Steuern und Abgaben und gegebenenfalls 
Ausführungskosten (gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis) 
dem vom Kunden angegebenen Verrechnungskonto gut-
schreiben. Der Wertpapier-Sparplan bleibt von diesem Verkauf 
unberührt. 
 

3.2 Übertragung 
Der Kunde kann die teilweise oder vollständige Übertragung der 
im Depot befindlichen ansparplanfähigen Anteile verlangen. 
Anteilsbruchteile, die im Rahmen des Wertpapier-Sparplans 
erworben wurden, können gegebenenfalls nicht übertragen 
werden und verbleiben auf dem Depot des Kunden. Erfolgt die 
Übertragung aufgrund der Beendigung des Depotvertrags, ist 
die Sparkasse berechtigt, die auf dem Depot verbleibenden 
Anteilsbruchteile zu veräußern. Die Regelung aus 3.1 gilt 
entsprechend. 
 

4. Aussetzung/Änderung/Kündigung des Wertpapier-
Sparplans 
4.1 Aussetzung 
Der Kunde kann den Wertpapier-Sparplan aussetzen. Die 
Sparkasse kann eine Aussetzung des Wertpapier-Sparplans nur 
dann zum nächsten Ausführungstermin berücksichtigen, wenn 
ihr die Erklärung zur Aussetzung spätestens einen Geschäft-
stag1 vor dem nächsten Ausführungstermin zugegangen ist. 
Der Wertpapier-Sparplan bleibt trotz Aussetzung bestehen; der 
Kunde kann den Wertpapier-Sparplan jederzeit fortsetzen. Die 
ausgesetzten Sparraten werden nach Fortsetzung des 
Wertpapier-Sparplans nicht nachträglich investiert. 
Die Sparkasse hat das Recht, die Ausführung des Wertpapier-
Sparplans auszusetzen, wenn der Erwerb von Anteilen der 
ansparplanfähigen Anlage aus Gründen, die die Sparkasse nicht 
zu vertreten hat, nicht möglich ist (Beispiel: vorübergehende 
Fondsschließung). 
Die Sparkasse wird den Wertpapier-Sparplan erst fortführen, 
sobald ein Erwerb von Anteilen der ansparplanfähigen Anlage 
wieder möglich ist. 
 

4.1.1 Börsengehandelte Wertpapiere 
Sofern zum Zeitpunkt der Übermittlung der Order an den 
Ausführungsplatz am relevanten Ausführungsplatz (gemäß den 
jeweiligen Ausführungsgrundsätzen) für das an einer 
Wertpapierbörse gehandelte Wertpapier kein gültiger Kaufkurs 
(Beispiel: Vorübergehende Handels- oder Kursaussetzung) 
festgestellt werden kann, findet keine Ausführung zu diesem 
Ausführungstermin statt. 
 

4.2 Änderung 
Der Kunde kann nach Maßgabe der von der Sparkasse vor-
gegebenen Parameter die Sparrate des Wertpapier-Sparplans 
erhöhen oder reduzieren sowie die Sparperiode und den 
Ausführungstermin ändern. 
Die Sparkasse kann den Auftrag zur Änderung des Wertpapier-
Sparplans nur dann zum nächsten Ausführungstermin berück-
sichtigen, wenn ihr der Auftrag spätestens einen Geschäftstag 
vor dem nächsten Ausführungstermin zugegangen ist. Die 
Änderung wird ab der nächstfolgenden Sparrate berücksichtigt. 
 

4.3 Änderung von Gattungsmerkmalen bei Wertpapieren 
Bei Fusionen von Investmentfonds oder Wertpapieremittenten, 
Umbenennung oder Änderung der Wertpapierkennnummer/ 
ISIN von ansparplanfähigen Anlagen wird die Sparkasse den 
Kunden unverzüglich nach Kenntniserlangung 
unterrichten. Der Wertpapier-Sparplan kann in diesem Fall in 
ansparplanfähigen Anlagen der bestehenden Wertpapierkenn-
nummer/ISIN nicht mehr fortgeführt werden und wird daher 
gelöscht. 
Sofern der Kunde den Wertpapier-Sparplan in ansparplan-
fähigen Anlagen mit einer neuen Wertpapierkennnummer/ISIN 
oder eines fusionierten Investmentfonds oder Wertpapiers fort-
setzen möchte, so muss ein neuer Wertpapier-Sparplan hier-
über abgeschlossen werden. 
 

4.4 Auflösung einer ansparplanfähigen Anlage 
Ansparplanfähige Anlagen können aus unterschiedlichen 
Gründen enden (z. B. Zeitablauf, Liquidation). Endet eine 
ansparplanfähige Anlage, so ist die Sparkasse berechtigt, die 
Anteile oder Anteilsbruchteile der ansparplanfähigen Anlage am 
letzten Bewertungstag zu veräußern und den Gegenwert dem 
Verrechnungskonto gutzuschreiben, sofern keine gegenteilige 
Weisung des Kunden vorliegt. 
 

4.5 Kündigung 
Der Kunde kann den Wertpapier-Sparplan jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen kündigen. Der Auftrag zur Kündigung des 
Wertpapier-Sparplans muss der Sparkasse spätestens einen  
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Bedingungen für Wertpapier-Sparpläne 
 

 
Geschäftstag vor dem nächsten Ausführungstermin zuge-
gangen sein. Andernfalls wird der Wertpapier-Sparplan zum 
nächsten Termin noch einmal ausgeführt und erst im Anschluss 
beendet. 
 
Die Sparkasse wird nach dem rechtzeitigen Zugang der 
Kündigung die vereinbarte Sparrate nicht weiter belasten und 
nicht in die vertraglich vereinbarte ansparplanfähige Anlage 
investieren. Die bereits angesparten Anteile bleiben von der 
Kündigung unberührt. 
 

5. Abrechnungen 
Die Sparkasse unterrichtet den Kunden mindestens halbjähr-
lich über die Ausführung regelmäßiger Anteilkäufe im Rahmen 
des Wertpapier-Sparplans. 
 

6. Sonstige Regelungen 
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 
Bedingungen für Wertpapiergeschäfte sowie das Preis- und 
Leistungsverzeichnis der Sparkasse. 
 
 
 

 
 
7. Besondere Regelungen zum Aktiensparplan 
7.1 Kapitalmaßnahmen 
Weisungen für Kapitalmaßnahmen können nur für ganze Stücke 
und nicht für Bruchstücke erteilt werden. Erfolgt aus einer 
Kapitalmaßnahme eine monetäre Vergütung, werden hierbei 
anteilige Bruchstücke berücksichtigt. 
 

7.2 Stimmrechte aus Aktienbesitz 
Stimmrechte für die Hauptversammlung können nur für ganze 
Stücke ausgeübt werden. 
 

7.3 Keine Übertragungsmöglichkeiten für Bruchstücke 
Im Depot befindliche Bruchstücke an Aktien können nicht 
übertragen werden. 
 

7.4 Mitteilung über Ausführungen 
Die Sparkasse übermittelt dem Kunden schnellstmöglich, 
spätestens aber am ersten Geschäftstag nach der Ausführung 
des Auftrags, auf einem dauerhaften Datenträger eine 
Mitteilung zur Bestätigung der Auftragsausführung. 
 

________________________________________________________ 

1 Die Geschäftstage der Sparkasse ergeben sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis der Sparkasse. 
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Grundlagen der Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und Sparkasse  
 Fassung Januar 2024 
Inhaltsverzeichnis nebst Hinweis auf die  
Schlichtungsstelle und die Europäische 
Online-Streitbeilegungsplattform 
 

Allgemeines 
Nr. 1 Grundlagen der Geschäftsbeziehung 
Nr. 2 Änderungen  
Nr. 3 Bankauskünfte 
Nr. 4 Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse 
Nr. 5 Legitimationsurkunden 
Nr. 6 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort 
 

Kontokorrentkonten und andere Geschäfte 
Nr. 7 Kontokorrent, Rechnungsabschluss 
Nr. 8 Korrektur fehlerhafter Gutschriften 
Nr. 9 Gutschriften und Einlösung von Einzugspapieren 
Nr. 10 Auftragsbestätigung vor Ausführung 
Nr. 11 Aufrechnung durch den Kunden  
Nr. 12 Konten in ausländischer Währung 
Nr. 13 Leistungsbefreiung bei Geschäften in ausländischer Währung 
Nr. 14 Geldeingang in ausländischer Währung 
Nr. 15 Wechselkurs 
Nr. 16 Einlagengeschäft 
 

Allgemeines 
 

Nr. 1 Grundlagen der Geschäftsbeziehung 
 

(1) Geschäftsbeziehung als Vertrauensverhältnis 
Die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Spar-
kasse ist durch die Besonderheiten des Bankgeschäfts und ein 
besonderes Vertrauensverhältnis geprägt. Der Kunde kann sich 
darauf verlassen, dass die Sparkasse seine Aufträge mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ausführt und das Bank-
geheimnis wahrt. 
 

(2) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen 
Für die Geschäftsbeziehung gelten ergänzend zu den einzel-
vertraglichen Vereinbarungen diese Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB). Für einzelne Geschäftszweige gelten ergänz-
end oder abweichend besondere Bedingungen, z. B. für die Be-
reiche des Zahlungsverkehrs, des Sparverkehrs und der Wert-
papiergeschäfte; diese werden beim Vertragsabschluss (etwa 
bei der Kontoeröffnung) oder bei der Erteilung von Aufträgen 
mit dem Kunden vereinbart. 
 
Nr. 2 Änderungen 
(1) Änderungsangebot 
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
der besonderen Bedingungen werden dem Kunden spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit 
der Sparkasse im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das 
Elektronische Postfach), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden. 
 
(2) Annahme durch den Kunden 
Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur 
wirksam, wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im 
Wege der nachfolgend geregelten Zustimmungsfiktion. 
 
(3) Annahme durch den Kunden im Wege der 
Zustimmungsfiktion 
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des 
Änderungsangebotes (Zustimmungsfiktion), wenn 
a) das Änderungsangebot der Sparkasse erfolgt, um die 
Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer 
veränderten Rechtslage wiederherzustellen, weil eine 
Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
oder der besonderen Bedingungen 
 

Entgelte und Aufwendungen 
Nr. 17 Zinsen und Entgelte 
Nr. 18 Ersatz für Aufwendungen 
 
Pflichten und Haftung von Sparkasse und Kunde 
Nr. 19 Haftung der Sparkasse 
Nr. 20 Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden 
 
AGB-Pfandrecht, Nachsicherung, Sicherheitenfreigabe 
Nr. 21 Pfandrecht, Sicherungsabtretung 
Nr. 22 Nachsicherung und Freigabe 
 
Einzugspapiere 
Nr. 23 Inkasso im Einzugsgeschäft 
Nr. 24 Vorlegungsfrist, Eilmittel 
Nr. 25 Sicherungsrechte im Einzugsgeschäft 
 
Auflösung der Geschäftsbeziehung 
Nr. 26 Kündigungsrecht 
Nr. 27 Weitergeltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Nr. 28 Schutz der Einlagen durch anerkanntes Einlagensicherungs-  
           system 
 
 
– aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich 
unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union, nicht mehr der Rechtslage entspricht oder 
– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch 
durch ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht 
mehr verwendet werden darf oder 
– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die 
Sparkasse zuständigen nationalen oder internationalen 
Behörde (z. B. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht oder der Europäischen Zentralbank) nicht mehr mit 
den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Sparkasse 
in Einklang zu bringen ist und 
b) der Kunde das Änderungsangebot der Sparkasse nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen abgelehnt hat. 
Die Sparkasse wird den Kunden im Änderungsangebot auf die 
Folgen seines Schweigens hinweisen. 
 
(4) Ausschluss der Zustimmungsfiktion 
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung 
– bei Änderungen der Nummern 2 und 17 Abs. 6 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der entsprechenden 
Regelungen in den besonderen Bedingungen oder 
– bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des 
Vertrages und die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder 
– bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das 
vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende 
Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder 
– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages 
gleichkommen, oder 
– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von 
Leistung und Gegenleistung erheblich zugunsten der 
Sparkasse verschieben würden. In diesen Fällen wird die 
Sparkasse die Zustimmung des Kunden zu den Änderungen auf 
andere Weise einholen. 
 
(5) Kündigungsrecht des Kunden bei der 
Zustimmungsfiktion 
Macht die Sparkasse von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, 
kann der Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. 
Auf dieses Kündigungsrecht wird die Sparkasse den Kunden in 
ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
       

Nr. 3 Bankauskünfte 
 

(1) Inhalt von Bankauskünften 
Bankauskünfte sind allgemein gehaltene Feststellungen und 
Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse von Kun-
den, deren Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit. Betrags-
mäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder 
sonstige der Sparkasse anvertraute Vermögenswerte sowie 
Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht. 
 

(2) Voraussetzungen für die Auskunftserteilung 
Die Sparkasse darf Bankauskünfte über juristische Personen 
und im Handelsregister eingetragene Kaufleute erteilen, sofern 
sich die Anfrage auf deren geschäftliche Tätigkeit bezieht und 
der Sparkasse keine anders lautende Weisung des Kunden vor-
liegt. In allen anderen Fällen darf die Sparkasse Bankauskünfte 
nur erteilen, wenn der Kunde dem allgemein oder im Einzelfall 
ausdrücklich zugestimmt hat. Bankauskünfte erhalten nur 
eigene Kunden sowie andere Kreditinstitute für deren eigene 
Zwecke und die ihrer Kunden; sie werden nur erteilt, wenn der 
Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten 
Auskunft glaubhaft darlegt. 
  

(3) Schriftliche Bestätigung 
Bei mündlichen Auskünften über Kreditwürdigkeit und Zah- 
lungsfähigkeit behält sich die Sparkasse eine unverzügliche 
schriftliche Bestätigung vor, deren Inhalt von diesem Zeitpunkt 
an maßgeblich ist. 
 

Nr. 4 Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse 
 

(1) Bekanntgabe 
Der Sparkasse bekannt gegebene Vertretungs- oder Verfü-
gungsbefugnisse gelten, bis ihr eine Mitteilung über das Er- 
löschen oder eine Änderung zugeht, es sei denn, diese Um-
stände sind der Sparkasse bekannt oder infolge Fahrlässigkeit 
nicht bekannt. Dies gilt auch, wenn die Befugnisse in einem 
öffentlichen Register eingetragen sind und eine Änderung 
veröf-fentlicht ist. 
 

(2) Mangel in der Geschäftsfähigkeit des Vertreters 
Der Kunde trägt den Schaden, der daraus entstehen sollte, dass 
die Sparkasse von einem eintretenden Mangel in der 
Geschäftsfähigkeit seines Vertreters unverschuldet keine 
Kenntnis erlangt. 
 

Nr. 5 Legitimationsurkunden 
 

(1) Erbnachweis 
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber 
der Sparkasse auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der 
Sparkasse seine erbrechtliche Berechtigung nachzuweisen. 
 

(2) Leistungsbefugnis der Sparkasse 
Werden der Sparkasse eine Ausfertigung oder eine beglaubigte 
Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) 
sowie der Niederschrift über die zugehörige Eröffnungs-
verhandlung vorgelegt, darf die Sparkasse denjenigen, der darin 
als 
Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berech- 
tigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit be-
freiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Spar-
kasse die Unrichtigkeit oder Unwirksamkeit dieser Urkunden 
bekannt oder infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. 
 

(3) Sonstige ausländische Urkunden 
Werden der Sparkasse ausländische Urkunden als Ausweis der 
Person oder zum Nachweis einer Berechtigung vorgelegt, so 
wird sie prüfen, ob die Urkunden zum Nachweis geeignet sind. 
Sie haftet jedoch für deren Eignung, Wirksamkeit und Vollstän-
digkeit sowie für deren richtige Übersetzung und Auslegung nur 
bei Fahrlässigkeit oder wenn die Urkunde insgesamt gefälscht 
ist. Im vorstehenden Rahmen kann die Sparkasse die in den 
Urkunden als Berechtigte bezeichneten Personen als berechtigt 
ansehen, insbesondere sie verfügen lassen und mit befreiender 
Wirkung an sie leisten. 

Nr. 6 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort 
 

(1) Deutsches Recht 
Auf die Geschäftsbeziehung findet deutsches Recht Anwen-
dung, sofern dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen. 
 

(2) Erfüllungsort 
Erfüllungsort für die Sparkasse und den Kunden ist der Sitz der 
Sparkasse. 
 

(3) Gerichtsstand 
Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
kann die Sparkasse an ihrem allgemeinen Gerichtsstand klagen 
und nur an diesem Gerichtsstand verklagt werden.   
 

 
Kontokorrentkonten und andere Geschäfte 
 

Nr. 7 Kontokorrent, Rechnungsabschluss 
 

(1) Kontokorrent 
Die Sparkasse führt ein Konto zur Abwicklung des laufenden 
Geschäfts- und Zahlungsverkehrs (Girokonto) als Kontokorrent 
im Sinne des § 355 des Handelsgesetzbuches (Konto in laufen-
der Rechnung). 
 

(2) Rechnungsabschluss 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, erteilt die Sparkasse je-
weils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsab-
schluss. Bei Vorliegen eines berechtigten Interesses einer der 
Vertragsparteien wird der Rechnungsabschluss auch zu sonsti-
gen Terminen erteilt. 
 

(3) Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen der Spar-
kasse zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen 
gegen Rechnungsabschlüsse unverzüglich zu erheben (Nr. 20 
Absatz 1 Buchst. g), gelten diese als genehmigt, wenn ihnen 
nicht vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rech-
nungsabschlusses widersprochen wird. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung. Die Sparkasse wird den 
Kunden bei Erteilung des Rechnungsabschlusses auf diese 
Folgen besonders hinweisen. Stellt sich nachträglich die Un-
richtigkeit heraus, so können sowohl der Kunde als auch die 
Sparkasse eine Richtigstellung aufgrund gesetzlicher Ansprü-
che verlangen. 
 
Nr. 8 Korrektur fehlerhafter Gutschriften 
 

(1) Stornobuchung vor Rechnungsabschluss 
Gutschriften, die ohne einen verpflichtenden Auftrag gebucht 
werden (z. B. wegen Irrtums, Schreibfehlers), darf die Sparkasse 
bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch einfache Buchung 
rückgängig machen (Stornobuchung), soweit ihr ein 
Rückforderungsanspruch gegen den Kunden zusteht. 
 

(2) Korrekturbuchung nach Rechnungsabschluss 
Den Rückforderungsanspruch nach Absatz 1 kann die Spar-
kasse auch noch nach Rechnungsabschluss durch Korrektur-
buchung geltend machen, wenn sie die fehlerhafte Gutschrift 
nicht mehr rechtzeitig vor diesem Zeitpunkt festgestellt hat.  
Bei Widerspruch des Kunden wird die Sparkasse die Korrektur-
buchung rückgängig und ihren Anspruch anderweitig geltend 
machen. 
 

(3) Kennzeichnung 
Storno- und Korrekturbuchungen werden im Kontoauszug ge-
kennzeichnet. 
 
Nr. 9 Gutschriften und Einlösung von Einzugspapieren 
 

(1) Gutschriften "Eingang vorbehalten" 
Schreibt die Sparkasse den Gegenwert von Schecks, Last- 
schriften oder anderen Einzugspapieren schon vor ihrer Einlö- 
sung gut, so geschieht dies unter dem Vorbehalt der Einlösung 
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und des Einganges des Gegenwertes (E.v.-Gutschrift). Das gilt 
auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften oder anderen Ein-
zugspapiere bei der Sparkasse selbst zahlbar sind. Werden 
Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder geht der Spar-
kasse der Gegenwert aus einem Einzugspapier nicht zu, so 
macht sie die Gutschrift gemäß Nr. 23 Absatz 2 dieser AGB 
rückgängig, und zwar auch nach einem zwischenzeitlich erfolg-
ten Rechnungsabschluss. 
 

(2) Einlösung 
Schecks und andere Einzugspapiere sind erst eingelöst, wenn 
die Belastungsbuchung nicht bis zum Ablauf des übernächsten 
Bankarbeitstages1

 rückgängig gemacht wird. Sie sind auch 
eingelöst, wenn die Sparkasse ihren Einlösungswillen schon 
vorher Dritten gegenüber erkennbar bekundet hat (z. B. durch 
Bezahltmeldung). Für Lastschriften gelten die Einlösungsre- 
geln in den hierfür vereinbarten besonderen Bedingungen. Über 
die Abrechnungsstelle der Deutschen Bundesbank eingezo-
gene Schecks sind eingelöst, wenn sie nach deren Geschäfts-
bedingungen nicht mehr zurückgegeben werden können. Bar-
schecks sind mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. 
 
Nr. 10 Auftragsbestätigung vor Ausführung 
Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteil-
ten sowie bei nicht unterschriebenen Aufträgen behält sich die 
Sparkasse die unverzügliche Einholung einer Bestätigung vor 
Auftragsausführung vor. 
 
Nr. 11 Aufrechnung durch den Kunden  
Ist der Kunde kein Verbraucher, kann er gegen Forderungen der 
Sparkasse nur aufrechnen, wenn seine Forderungen 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Satz 1 gilt 
nicht, wenn die Voraussetzungen des § 513 BGB (Existenz-
gründer) vorliegen. Gesetzliche Aufrechnungsverbote bleiben 
unberührt. 
 
Nr. 12 Konten in ausländischer Währung 
Konten in ausländischer Währung dienen ausschließlich zur 
bargeldlosen Abwicklung von Zahlungen an den Kunden und 
von Verfügungen des Kunden in ausländischer Währung. 
 
Nr. 13 Leistungsbefreiung bei Geschäften in ausländischer 
           Währung 
Die Verpflichtung der Sparkasse zur Ausführung einer Verfü-
gung zulasten eines Guthabens in ausländischer Währung oder 
zur Erfüllung einer Verbindlichkeit in ausländischer Währung ist 
in dem Umfang und solange ausgesetzt, wie die Sparkasse in der 
Währung, auf die das Guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, 
wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im 
Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt ver-fügen 
kann. In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder 
Ereignisse andauern, ist die Sparkasse auch nicht zu einer 
Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der 
Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder 
durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung 
der Sparkasse zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines 
Guthabens in ausländischer Währung ist dagegen nicht ausge- 
setzt, wenn die Sparkasse diese vollständig im eigenen Haus 
ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Sparkasse, fäl-
lige gegenseitige Forderungen in derselben Währung mitein- 
ander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen 
unberührt. 
 
Nr. 14 Geldeingang in ausländischer Währung 
Geldbeträge in ausländischer Währung darf die Sparkasse 
mangels ausdrücklicher gegenteiliger Weisung des Kunden in 
Euro gutschreiben, sofern sie nicht für den Kunden ein Konto in 
der betreffenden Währung führt. 
 

Nr. 15 Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Geschäften in auslän-
discher Währung ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsver-
zeichnis. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungs- 
diensterahmenvertrag. 
 
Nr. 16 Einlagengeschäft 
Mangels abweichender Vereinbarungen sind Einlagen ohne 
Kündigung fällig (täglich fällige Gelder). Die jeweils gültigen 
Zinssätze für täglich fällige Gelder werden durch Aushang be-
kannt gemacht. Für die Zinsberechnung bei Einlagen wird jeder 
Monat zu 30 Tagen gerechnet. 
 
 
Entgelte und Aufwendungen 
 
Nr. 17 Zinsen und Entgelte 
 

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäftsverkehr mit  
     Verbrauchern 
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Geschäftsverkehr 
mit Verbrauchern üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich 
aus dem Preisaushang und ergänzend aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis. Wenn ein Verbraucher einen dort aufge-
führten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch 
nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder 
Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Ent-
gelte. 
 

(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Geschäftsverkehrs  
     mit Verbrauchern 
Außerhalb des Geschäftsverkehrs mit Verbrauchern bestimmen 
sich die Zinsen und Entgelte für in Anspruch genommene 
Kredite und Leistungen nach der getroffenen Vereinbarung, er-
gänzend nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis in der zum 
Zeitpunkt der Inanspruchnahme geltenden Fassung. 
 

(3) Entgelte für sonstige Leistungen 
Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder 
im Preisaushang bzw. im Preis- und Leistungsverzeichnis auf-
geführt sind und die im Auftrag des Kunden oder in dessen mut-
maßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Um-
ständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten 
sind, kann die Sparkasse ein nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen angemessenes Entgelt verlangen. 
 

(4) Nicht entgeltpflichtige Tätigkeiten 
Für Tätigkeiten, zu deren Erbringung die Sparkasse bereits  
gesetzlich oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht ver-
pflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse erbringt, wird die 
Sparkasse kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich 
zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen 
erhoben. 
 

(5) Änderung von Zinsen, Kündigungsrecht des Kunden 
     bei Erhöhung 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen 
Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen 
mit dem Kunden. Die Sparkasse wird dem Kunden Änderungen 
von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, so-
fern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kredit-
vereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekannt-
gabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt 
der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte 
Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Eine Kündigung des 
Kunden gilt als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag 
nicht binnen zweier Wochen nach Wirksamwerden der Kündi-
gung zurückzahlt. 
 

 

 
 



	��

�

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
          

 

 (6) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in 
Anspruch genommenen Leistungen 
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung typischerweise dauerhaft 
in Anspruch genommen werden (z. B. Konto- und Depot-
führung), werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in 
Textform angeboten. 
Hat der Kunde mit der Sparkasse im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (z. B. das Elektronische Postfach), können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die von der Sparkasse angebotenen Änderungen werden nur 
wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. 
Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf 
eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines 
Verbrauchers gerichtet ist, kann die Sparkasse mit dem 
Verbraucher nur ausdrücklich treffen. 
(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen richten sich die Zinsen und 
Entgelte nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen so-
wie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 

(8) Besonderheiten bei Zahlungsdiensteverträgen mit  
Verbrauchern 
Bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern richten sich die 
Entgelte nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und 
besonderen Bedingungen. Soweit dort keine Regelung getrof-
fen ist, gelten die Absätze 1 und 4 sowie - für die Änderung jeg-
licher Entgelte bei Zahlungsdiensterahmenverträgen (z. B. 
Girovertrag) - Absatz 6. 
 
Nr. 18 Ersatz für Aufwendungen 
Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 
 
Pflichten und Haftung von Sparkasse und Kunde 
 
Nr. 19 Haftung der Sparkasse 
 

(1) Haftung für Verschulden 
Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden sowie das Ver-
schulden von Personen, derer sie sich zur Erfüllung ihrer Ver- 
pflichtung gegenüber dem Kunden bedient, soweit sich nicht 
aus den folgenden Absätzen, den besonderen Bedingungen 
oder aus einzelvertraglichen Regelungen etwas Abweichendes 
ergibt. Haftet die Sparkasse und ist ein Schaden nicht aus- 
schließlich von der Sparkasse verursacht oder verschuldet, so 
richtet sich die Verpflichtung zum Schadensersatz nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, § 254 Bürgerliches Gesetz-
buch. 
 

(2) Haftung für Dritte 
Die Sparkasse darf Aufträge bei Fehlen einer gegenteiligen 
Weisung ganz oder teilweise auf Dritte zur selbstständigen 
Erledigung übertragen, soweit dies unter Berücksichtigung der 
Art des Auftrages und der Interessen von Sparkasse und Kunde 
erforderlich erscheint. In diesen Fällen beschränken sich die 
Verpflichtung und Haftung der Sparkasse auf die Weiterleitung 
des Auftrags einschließlich sorgfältiger Auswahl und Unterwei-
sung des Dritten. 
 

(3) Haftung bei höherer Gewalt 
Die Sparkasse haftet nicht für Schäden, die durch Störung ihres 
Betriebs (z. B. Bombendrohung, Banküberfall), insbesondere 
infolge von höherer Gewalt (z. B. von Kriegs- und Naturereig-
nissen) sowie infolge von sonstigen, von ihr nicht zu vertreten-
den Vorkommnissen (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstö-
rung) verursacht sind oder die durch Verfügungen von hoher 
Hand des In- und Auslands eintreten. 

 

Nr. 20 Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden 
 

(1) Grundsatz 
Die Sparkasse führt die Aufträge des Kunden mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns aus. Für den Kunden bestehen 
seinerseits besondere Mitwirkungs- und sonstige Sorgfalts-
pflichten, insbesondere folgende Pflichten: 
a) Mitteilung wesentlicher Angaben und Änderungen  
Der Sparkasse sind unverzüglich alle für die Geschäftsbezie-
hung wesentlichen Tatsachen anzuzeigen, insbesondere Än-
derungen des Namens, der Anschrift, des Personenstandes, 
der Verfügungs- oder Verpflichtungsfähigkeit des Kunden (z. B. 
Eheschliessung, Eingehung einer Lebenspartnerschaft, Ände-
rung des Güterstandes) oder der für ihn zeichnungsberechtig-
ten Personen (z. B. nachträglich eingetretene Geschäftsunfä-
higkeit eines Vertreters oder Bevollmächtigten) sowie Änderun-
gen des wirtschaftlich Berechtigten oder der der Sparkasse be-
kannt gegebenen Vertretungs- oder Verfügungsbefugnisse 
(z. B. Vollmachten, Prokura). Die Anzeigepflicht besteht auch 
dann, wenn die Tatsachen in öffentlichen Registern eingetragen 
und veröffentlicht werden. Die Namen der für den Kunden ver-
tretungs- oder verfügungsbefugten Personen sind der Spar- 
kasse mit eigenhändigen Unterschriftsproben auf den Vor- 
drucken der Sparkasse bekannt zu geben. Darüber hinaus 
können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, 
insbesondere aus dem Geldwäschegesetz ergeben. 
 

b) Eindeutige Angaben bei Aufträgen und Weisungen  
Aufträge und Weisungen jeder Art müssen den Inhalt des 
Geschäfts zweifelsfrei erkennen lassen. Abänderungen und  
Bestätigungen müssen als solche gekennzeichnet sein. Bei 
Zahlungsaufträgen hat der Kunde insbesondere auf richtige, 
vollständige, unmissverständliche und leserliche Angaben, vor 
allem der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 
zu achten. 
 

c) Sorgfalt bei besonderer Auftragsübermittlung 
Bei telefonischen oder auf anderen technischen Wegen erteilten 
Aufträgen oder Weisungen hat der Kunde dafür zu sorgen,  
dass sich keine Übermittlungsfehler, Missverständnisse, Miss- 
bräuche und Irrtümer ergeben. 
d) weggefallen  
 

e) Ausdrücklicher Hinweis bei besonderer Weisung 
Besondere Weisungen für die Ausführung von Aufträgen hat der 
Kunde der Sparkasse gesondert mitzuteilen, bei formular-
mäßig erteilten Aufträgen außerhalb des Formulars. Dies gilt 
insbesondere, wenn Zahlungen auf bestimmte Forderungen der 
Sparkasse verrechnet werden sollen. 
 

f) Hinweis auf Fristen und Termine 
Der Kunde hat entsprechend Buchst. e) besonders darauf hin-
zuweisen, wenn Aufträge innerhalb bestimmter Fristen oder zu 
bestimmten Terminen ausgeführt sein sollen oder wenn bei 
nicht ordnungsgemäßer, insbesondere nicht fristgemäßer Aus-
führung von Aufträgen außergewöhnliche Schäden drohen. Auf 
die besondere Hinweispflicht bei knappen Scheckvorlegungs-
fristen nach Nr. 24 wird verwiesen. 
 

g) Unverzügliche Reklamation 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse, Lastschriften, 
Kontoauszüge, Wertpapieraufstellungen oder sonstige Mit- 
teilungen der Sparkasse sowie Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit von der Sparkasse gelieferter Wertpapiere 
oder sonstiger Werte müssen unverzüglich erhoben werden. 
Falls Rechnungsabschlüsse oder Depotaufstellungen dem 
Kunden nicht zugehen, muss er die Sparkasse unverzüglich be-
nachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim 
Ausbleiben anderer Anzeigen, Mitteilungen oder Sendungen, 
deren Eingang der Kunde erwarten oder mit deren Eingang er 
rechnen muss. 
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h) Kontrolle von Bestätigungen der Sparkasse 
Soweit Bestätigungen der Sparkasse von Aufträgen oder Wei-
sungen des Kunden abweichen, hat er dies unverzüglich zu 
beanstanden. 
 

(2) Haftung bei Pflichtverletzungen 
Schäden und Nachteile aus einer schuldhaften Verletzung von 
Mitwirkungs- und sonstigen Sorgfaltspflichten gehen zulasten 
des Kunden. Bei schuldhafter Mitverursachung des Schadens 
durch die Sparkasse richtet sich die Haftung nach den Grund- 
sätzen des Mitverschuldens, § 254 Bürgerliches Gesetzbuch. 
 
 
AGB-Pfandrecht, Nachsicherung, Sicherheitenfreigabe 
 
Nr. 21 Pfandrecht, Sicherungsabtretung 
 

(1) Umfang 
Der Kunde räumt hiermit der Sparkasse ein Pfandrecht ein an 
Werten jeder Art, die im bankmäßigen Geschäftsverkehr durch 
den Kunden oder durch Dritte für seine Rechnung in ihren Besitz 
oder ihre sonstige Verfügungsmacht gelangen. Zu den erfassten 
Werten zählen sämtliche Sachen und Rechte jeder Art 
(Beispiele: Waren, Devisen, Wertpapiere einschließlich der Zins-
, Renten- und Gewinnanteilscheine, Sammeldepotanteile, 
Bezugsrechte, Schecks, Wechsel, Konnossemente, Lager- und 
Ladescheine). Erfasst werden auch Ansprüche des Kunden 
gegen die Sparkasse (z. B. aus Guthaben). Forderungen des 
Kunden gegen Dritte sind an die Sparkasse abgetreten, wenn 
über die Forderungen ausgestellte Urkunden im bankmäßigen 
Geschäftsverkehr in die Verfügungsmacht der Sparkasse ge-
langen. 
 

(2) Ausnahmen 
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der ausdrücklichen 
Zweckbestimmung für eine bestimmte Verwendung in die Ver- 
fügungsmacht der Sparkasse (z. B. Bareinzahlung zur Einlö- 
sung eines Schecks, Wechsels oder Ausführung einer bestimm- 
ten Überweisung), so erstreckt sich das Pfandrecht der Spar-
kasse nicht auf diese Werte. Im Ausland verwahrte Wertpapiere 
unterliegen - vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung nicht 
dem Pfandrecht. Dasselbe gilt für die von der Sparkasse selbst 
ausgegebenen Genussrechte/Genussscheine und für Ansprü-
che des Kunden aus nachrangigem Haftkapital (z. B. nachrang-
ig haftende Inhaberschuldverschreibung). 
 

(3) Gesicherte Ansprüche 
Das Pfandrecht sichert alle bestehenden und künftigen, auch 
bedingten oder befristeten, auch gesetzlichen Ansprüche der 
Sparkasse gegen den Kunden, die sie im Zusammenhang mit 
der Geschäftsverbindung erwirbt. Ansprüche gegen Kunden aus 
von diesen für Dritte übernommenen Bürgschaften werden erst 
ab deren Fälligkeit gesichert. 
 

(4) Geltendmachung des Pfandrechts 
Die Sparkasse darf die dem AGB-Pfandrecht unterliegenden 
Werte nur bei einem berechtigten Sicherungsinteresse zurück-
halten. Ein solches besteht insbesondere unter den Vorausset-
zungen des Nachsicherungsrechts gemäß Nr. 22. 
 

(5) Verwertung 
Die Sparkasse ist zur Verwertung dieser Werte berechtigt,  
wenn der Kunde seinen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit und 
trotz Mahnung mit angemessener Nachfrist und einer Andro-
hung der Verwertung entsprechend § 1234 Absatz 1 BGB nicht 
nachkommt. Unter mehreren Sicherheiten hat die Sparkasse die 
Wahl. Bei der Auswahl und Verwertung wird die Sparkasse auf 
die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Die 
Sparkasse hat das Recht, Verwertungserlöse, die nicht zur 
Befriedigung sämtlicher Forderungen ausreichen, nach ihrem 
billigen Ermessen zu verrechnen. Die Sparkasse wird dem 
Kunden erteilte Gutschriften über Verwertungserlöse so gestal-
ten, dass sie als Rechnungen im Sinne des Umsatzsteuerrechts 
anzusehen sind. 

 

Nr. 22 Nachsicherung und Freigabe 
 

(1) Nachsicherungsrecht 
Die Sparkasse kann vom Kunden die Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten für seine Verbindlichkeiten verlangen, 
wenn sich aufgrund nachträglich eingetretener oder bekannt 
gewordener Umstände, z. B. aufgrund einer Verschlechterung 
oder drohenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Kunden, eines Mithaftenden oder Bürgen oder des 
Werts bestehender Sicherheiten, eine Veränderung der Risiko-
lage ergibt.  
Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch auf 
die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit 
die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. Übersteigt 
der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch 
auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn in einem vor 
dem 21. März 2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehens-
vertrag oder in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlossenen 
Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 
Abs. 2 BGB keine oder keine abschließenden Angaben über 
Sicherheiten enthalten sind. 
 

(2) Freigabe-Verpflichtung 
Die Sparkasse ist auf Verlangen zur Freigabe von Sicherheiten 
nach ihrer Wahl verpflichtet, soweit der realisierbare Wert aller 
Sicherheiten den Gesamtbetrag aller Forderungen der Spar-
kasse nicht nur vorübergehend um mehr als 10 v. H. übersteigt. 
Diese Deckungsgrenze erhöht sich um den jeweils aktuellen 
Umsatzsteuersatz, soweit die Sparkasse im Verwertungsfall mit 
der Abführung der Umsatzsteuer aus Verwertungserlösen  
belastet ist. Die Sparkasse wird bei der Auswahl der freizuge-
benden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden 
Rücksicht nehmen. 
 
Einzugspapiere 
 
Nr. 23 Inkasso im Einzugsgeschäft 
 

(1) Inkasso-Vereinbarung 
Schecks, Lastschriften oder sonstige Einzugspapiere werden 
von der Sparkasse nur zum Einzug (Inkasso) hereingenommen,  �
wenn die Sparkasse eine gesonderte Inkasso-Vereinbarung 
abschließt. 
 

(2) Rückbelastung 
Hat die Sparkasse den Gegenwert von Einzugspapieren schon 
vor Eingang gutgeschrieben, so kann sie den Gegenwert bei 
Nichteinlösung der Papiere rückbelasten, und zwar auch nach 
einem zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss. Das Gleiche 
gilt, wenn 
�� ihr der Gegenwert nicht zugeht oder 
�� die freie Verfügung über den Gegenwert durch Gesetz oder 

behördliche Maßnahmen beschränkt ist oder 
�� die Papiere infolge unüberwindlicher Hindernisse nicht 

oder 
nicht rechtzeitig vorgelegt werden können oder 
�� der Einzug mit im Zeitpunkt der Hereinnahme nicht be- 

kannten unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden  
ist oder 
�� in dem Land, in dem die Papiere einzulösen sind, ein  

Moratorium ergangen ist. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Sparkasse 
Einzugspapiere auch schon vor Fälligkeit zurückgeben. Die 
Rückbelastung ist auch zulässig, wenn die Papiere nicht zu-
rückgegeben werden können. Ist dies von der Sparkasse zu 
vertreten, so trägt sie einen sich hieraus ergebenden Schaden 
des Kunden. 
 
Nr. 24 Vorlegungsfrist, Eilmittel 
Wenn Schecks, die am Bankplatz der Sparkasse zahlbar sind, 
nicht spätestens am dritten Geschäftstag, Schecks auf auswär-
tige Bankplätze nicht spätestens am vierten Geschäftstag vor 
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Ablauf der Vorlegungsfrist (Artikel 29 Scheckgesetz) 
eingereicht werden bzw. bei Übersendung nicht innerhalb 
dieser Fristen vor Geschäftsschluss bei der Sparkasse 
eingehen, so hat der Kunde auf den Ablauf der Vorlegungsfrist 
und die eventuelle Anwendung von Eilmitteln gesondert 
hinzuweisen. 
 
Nr. 25 Sicherungsrechte im Einzugsgeschäft 
 

(1) Sicherungseigentum 
Mit der Einreichung von Schecks und Wechseln zum Einzug 
überträgt der Kunde der Sparkasse das Sicherungseigentum an 
den Papieren für den Fall, dass das Einzugspapier nicht einge-
löst wird und der Sparkasse aufgrund von Vorausverfügungen 
des Kunden im Hinblick auf das Einzugsgeschäft Ansprüche 
gegen den Kunden zustehen, und zwar bis zum Ausgleich die-
ser Ansprüche. Mit dem Erwerb des Sicherungseigentums ge-
hen auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Spar-
kasse über. 
 

(2) Sicherungsabtretung 
Werden andere Papiere zum Einzug eingereicht (z. B. Last-
schriften, kaufmännische Handelspapiere), so gehen die zu-
grunde liegenden Forderungen unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 1 auf die Sparkasse über. 
 
 
Auflösung der Geschäftsbeziehung 
 
Nr. 26 Kündigungsrecht 
 

(1) Ordentliche Kündigung 
Soweit weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündi-
gungsregelung vereinbart sind, können der Kunde und bei 
Vorliegen eines sachgerechten Grundes auch die Sparkasse die 
gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne Geschäftszweige 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
Kündigt die Sparkasse, so wird sie den berechtigten Belangen 
des Kunden angemessen Rechnung tragen, insbesondere nicht 
zur Unzeit kündigen.  
Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages  
(z. B. Girovertrag oder Kartenvertrag) durch die Sparkasse be-
trägt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate. 
 

(2) Kündigung aus wichtigem Grund 
Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen können sowohl der 
Kunde als auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung 
oder einzelne Geschäftszweige jederzeit fristlos kündigen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, aufgrund dessen dem 
Kündigenden die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung nicht 
zugemutet werden kann. Dabei sind die berechtigten Belange 
des anderen Vertragspartners zu berücksichtigen. Für die Spar-
kasse ist ein solcher Kündigungsgrund insbesondere gegeben, 
wenn aufgrund der nachfolgend beispielhaft aufgeführten Um-
stände die Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen des Kunden 
oder die Durchsetzbarkeit der Ansprüche der Sparkasse - auch 
unter Verwertung etwaiger Sicherheiten - gefährdet wird: 
 

a) wenn eine wesentliche Verschlechterung oder eine erhebli-
che Gefährdung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder in 
der Werthaltigkeit der für ein Darlehen gestellten Sicherheiten 
eintritt, insbesondere wenn der Kunde die Zahlungen einstellt 
oder erklärt, sie einstellen zu wollen, oder wenn von dem 
Kunden angenommene Wechsel zu Protest gehen; 
 

b) wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder 
zur Verstärkung von Sicherheiten (Nr. 22 Absatz 1) nach 
Aufforde-rung durch die Sparkasse nicht innerhalb 
angemessener Frist nachkommt;  
c) wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögens-
verhältnisse gemacht hat; 
 

d) wenn gegen den Kunden eine Zwangsvollstreckung eingelei-
tet wird; 
 

 

e) wenn sich die Vermögensverhältnisse eines Mitverpflichte-
ten oder des persönlich haftenden Gesellschafters wesentlich 
verschlechtert haben oder erheblich gefährdet sind, sowie bei 
Tod oder Wechsel des persönlich haftenden Gesellschafters. 
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus 
dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf 
einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Ab-
mahnung zulässig. Etwas anderes gilt nur, wenn der Kunde die 
Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, er die Leistung zu 
einem im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb einer 
bestimmten Frist nicht bewirkt, obwohl die Sparkasse den 
Fortbestand ihres Leistungsinteresses vertraglich an die Recht-
zeitigkeit der Leistung gebunden hat, oder wenn besondere 
Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen eine sofortige Kündigung rechtfertigen. 
 

(3) Kündigung bei Verbraucherdarlehensverträgen 
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch zwingende Sonderrege- 
lungen für die Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen 
vorsieht, kann die Sparkasse nur nach Maßgabe dieser Rege-
lungen kündigen. 
 

(4) Rechtsfolgen bei Kündigung 
Mit der Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder ein-
zelner Geschäftszweige werden die auf den betroffenen Konten 
geschuldeten Beträge sofort fällig. Der Kunde ist außerdem 
verpflichtet, die Sparkasse insoweit von allen für ihn oder in 
seinem Auftrag übernommenen Verpflichtungen zu befreien. 
Die Sparkasse ist berechtigt, die für den Kunden oder in seinem 
Auftrag übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und son-
stige Verpflichtungen, insbesondere solche in fremder Wäh- 
ung, mit Wirkung gegen den Kunden auszugleichen sowie 
hereingenommene Wechsel und Schecks sofort zurückzu- 
belasten; die wechsel- oder scheckrechtlichen Ansprüche ge-
gen den Kunden und jeden aus dem Papier Verpflichteten auf 
Zahlung des vollen Betrages der Wechsel und Schecks mit 
Nebenforderungen verbleiben der Sparkasse jedoch bis zur 
Abdeckung eines etwaigen Schuldsaldos. 
 
Nr. 27 Weitergeltung der Allgemeinen  
           Geschäftsbedingungen 
Auch nach Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung oder 
einzelner Geschäftszweige gelten für die Abwicklung und in 
dem Abwicklungsverhältnis entsprechenden Umfange die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen weiter. 
 
Nr. 28 Schutz der Einlagen durch anerkanntes 
            Einlagensicherungssystem 
 

(1) Freiwillige Institutssicherung 
Die Sparkasse gehört dem institutsbezogenen Sicherungssys-
tem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe (Sicherungssys-
tem) an. Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die 
angehörenden Institute selbst zu schützen und bei diesen 
drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten 
abzuwenden. Auf diese Weise schützt die Institutssicherung 
auch die Einlagen der Kunden. Hierzu zählen im Wesentlichen 
Spareinlagen, Sparkassenbriefe, Termineinlagen, Sichteinlagen 
und Schuldverschreibungen. 
 

(2) Gesetzliche Einlagensicherung 
Das Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem nach 
dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. 
Sollte entgegen Absatz 1 ausnahmsweise die Institutssicherung 
nicht greifen, hat der Kunde gegen das Sicherungssystem einen 
Anspruch auf Erstattung seiner Einlagen im Sinne des § 2 
Absätze 3 bis 5 EinSiG bis zu den Obergrenzen des §8 EinSiG.  
Nicht entschädigungsfähig nach §6 EinSiG sind unter anderem 
Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäschetransaktionen 
entstanden sind, sowie Inhaberschuldverschreibungen der 
Sparkasse und Verbindlichkeiten aus eigenen Akzepten und 
Solawechseln. 
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 (3) Informationsbefugnisse 
Die Sparkasse ist befugt, dem Sicherungssystem oder einem 
von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. 

 
 
 

(4) Forderungsübergang 
Soweit das Sicherungssystem oder ein von ihm Beauftragter  
Zahlungen an den Kunden leistet, gehen dessen Forderungen 
gegen die Sparkasse in entsprechender Höhe mit allen Neben-
rechten Zug um Zug auf das Sicherungssystem über. 
 

1
  Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. Und 31. Dezember. 

2
  International Bank Account (Internationale Bankkontonummer). 

3
     Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).                                     
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